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§ 40 InvFG 2011 Aufgaben der
Depotbank

 InvFG 2011 - Investmentfondsgesetz 2011

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Die Verwaltungsgesellschaft hat mit der Verwahrung der zu einem OGAW (§ 50) gehörigen Wertpapiere und mit

der Führung der zum OGAW gehörigen Konten eine einzige Depotbank, die die Anforderungen des § 41 erfüllt, zu

beauftragen.

2. (1a)Die Bestellung der Depotbank bedarf zu ihrer Wirksamkeit eines schriftlichen Vertrages. Dieser Vertrag hat

unter anderem auch den Informationsaustausch zu regeln, der erforderlich ist, damit die Depotbank ihren

Aufgaben gemäß der Richtlinie 2009/65/EG, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/438, diesem Bundesgesetz

sowie den gemäß diesem Bundesgesetz von der FMA erlassenen Verordnungen für jene OGAW, für welche sie

bestellt wurde, nachkommen kann.

3. (2)Die Depotbank hat zu gewährleisten, dass

1. 1.der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die Auszahlung und die Aufhebung der Anteile, die für

Rechnung des OGAW oder durch die Verwaltungsgesellschaft vorgenommen werden, gemäß den

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und den Fondsbestimmungen im Interesse der Anteilinhaber erfolgt;

2. 2.die Berechnung des Wertes der Anteile gemäß den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und den

Fondsbestimmungen im Interesse der Anteilinhaber erfolgt;

3. 3.ihr bei Geschäften, die sich auf das Vermögen des Investmentfonds beziehen, der Gegenwert unverzüglich

übertragen wird;

4. 4.die Erträge des Investmentfonds gemäß den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und den

Fondsbestimmungen verwendet werden.

4. (3)Die Depotbank hat den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge zu leisten, außer diese Weisungen

verstoßen gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder die Fondsbestimmungen.

5. (4)Die Depotbank ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen gemäß § 37 EO durch Klage Widerspruch zu

erheben, wenn auf einen zu einem OGAW gehörigen Vermögenswert Exekution geführt wird, sofern es sich nicht

um eine gemäß §§ 80 bis 84 begründete Forderung gegen den OGAW handelt.
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